
 

Prüferinnentalk: Univ.-Prof. Dr. A. Farahat 
mündliche Modulprüfung aus Bürgerlichem Recht 

 

1.  Worauf wird bei den Lösungen besonders Wert gelegt? 
 Strukturierte Antworten - nicht unsortiert alles hinschreiben, was  
 gerade zur Frage einfällt! Subsumption ausschreiben.    
 Argumentation wichtig, genaue Normangabe & Interpretation von 
 Normen. Bei Rechtsmitteln auch die Rechtsfolgen anführen. 

2.  Werden Punkte für Form vergeben?  
 Ja, in etwa 10% aller Punkte. 

3.  Wie viele Punkte gibt es insgesamt zu erreichen? 
 Gesamtpunkte noch nicht fix, in etwa 150. 

4.  Wird es die Möglichkeit für Zussatzpunkte geben? 
 Ja. 

5.  Stehen die Prozentangaben bei den Fragen? 
 Ja, wobei nicht bei jeder Frage, sondern bei Teilen. 

6.  Bestehungsgrenze? 
 Mehr als 50% 

7.  Wie viele Fragen wird es ca. geben? 
 5-6 Fragen insgesamt. 

8.  "Wie ist die Rechtslage" oder konkrete Fragestellungen? 
 Eher abstrakt, zB “Welche Rechtsmittel kann man gegen X   
 erheben?”. Aber nicht “Wie ist die Rechtslage”. 

9.  Falsche Norm richtig angewendet - gibt es dafür Punkte? 
 Prinzipiell nein, bei Grenzfällen guter Argumentation    
 möglicherweise schon. Sollte bei der Prüfung aber prinzipiell nicht 
 eintreten. 

10.  Sollen offensichtlich nicht zulässige Rechtsmittel trotzdem   
 aufgeführt und verneint werden? 
 Nein, offensichtliche nicht. Wenn aber in Erwägung gebracht   
 werden könnten, dann diese auch angeben und begründen, wieso 
 nicht anwendbar. 
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11.  Gibt es halbe Punkte oder nur ganze? 
 Es gibt halbe Punkte. 

12.  Auf was wird bei der Benotung besonders wert gelegt? 
 Gründlichkeit und Genauigkeit.  

13.  Wie weit werden unionsrechtliche Bezüge geprüft? 
 Können kommen, Empfehlung:  ÖHLINGER/EBERHARD/POTACS 

14.  Auf welche Themenbereiche legen Sie ganz besonders wert? 
 Keine wirkliche Eingrenzung. Gibt keine Materie die wichtiger ist als 
 andere. 

15.  An welchem*r bisherigen Prüfer*in kann man sich orientieren/ kann 
 man die Prüfung vergleichen? 
 Keinem*r. 

16.  Wieviel Anteil hat Verfassungsrecht? 
 Ist keine Grundrechtsprüfung, grundrechtliche Aspekte können   
 durchaus vorkommen. Klarer Schwerpunkt auf Verwaltungsrecht! 
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